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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Hannes Damm, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Moorschonende Stauhaltung 
 

 

 

 

 

 

 

Am 30. März 2023 berichtete der NDR von Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 

Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme (AUKM) Moorschonende Stauhaltung („Moor-

schutz: Landwirte in MV fühlen sich ausgebremst“;  

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Moorschutz-Landwirte-in-MV-

fuehlen-sich-ausgebremst,moorschutz106.html). 

 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Liegen zu den im NDR-Beitrag genannten 114 Anträgen von Antragsberechtigten 

inzwischen weitere Anträge zur AUKM Moorschonende Stauhaltung vor? 

 

a) Sind inzwischen mehr als die im NDR-Beitrag benannten 25 Anträge bewilligt worden?  

b) Wie viele Anträge betrafen jeweils eine Stauhaltung von bis zu 30 Zentimetern unter Flur, 

von bis zu 10 Zentimetern unter Flur und als Paludikultur1? 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 Richtlinie zur Förderung der moorschonenden Stauhaltung sowie zum Anbau von Paludikulturen (Moor-

schonende Stauhaltung-/Paludikulturenrichtlinie), Entwurf vom 8. Dezember 2022; https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Landwirtschaft%20und%20Umwelt/Inhalte/

F%C3%B6rderungen/330%20Inhalte/Richtlinie%20Moorschonende%20Stauhaltung_Paludikulturen2023_E

ntwurf.pdf  
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2. Welche Flächenkulisse, das heißt welcher Flächenumfang ist für die AUKM vom Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) bei Planung der 

AUKM bilanziert worden (bitte Zahl nach jeweiligen Einstauzielen 30 Zentimeter, 

10 Zentimeter und Paludikultur darstellen)? 

 

a) Welchen Flächenumfang umfassen alle bisher vorliegenden Anträge zur AUKM 

Moorschonende Stauhaltung? 

b) Welchen Flächenumfang umfassen alle bisher bewilligten Anträge zur AUKM 

Moorschonende Stauhaltung? 

 

3. Nach welchen Kriterien werden die Anträge bewilligt? 

 

a) Entspricht es der Tatsache, dass die Landesregierung bisher nur jene Anträge bewilligte, 

die sich der Paludikultur widmen?  

b) Wenn bisher nicht nur Anträge mit dem Ziel der Paludikultur bewilligt wurden, wie viele 

Betriebe mit welcher Flächenkulisse erhielten bisher eine Förderung aufgrund von 

beabsichtigter Stauhaltung von bis zu 10 Zentimetern beziehungsweise bis zu 

30 Zentimetern unter Flur?   

c) Worin besteht die Strategie der Landesregierung mit dieser AUKM, das heißt, sollen 

hauptsächlich jene Betriebe, die bereits zuvor ihre Flächen einstauten, eine Förderung 

erhalten oder sollen möglichst viele Betriebe gewonnen werden, die bisher keine 

Einstauziele verfolgten?   

 

4. Ist das Institut Biota tatsächlich der bisher einzige behördlich zugelassene technische 

Dienstleister, der im Rahmen dieser AUKM tätig werden kann? 

 

a) Ist es nach Auffassung der Landesregierung ausreichend, nur einen technischen 

Dienstleister für die AUKM zu verpflichten? 

b) Wenn ja, sind in diesem Fall durch Arbeitsüberlastung von vornherein Verzögerungen zu 

erwarten?  

 

5. Zu welchem Zeitpunkt, das heißt, nach wie vielen bewilligten Anträgen waren die 

ursprünglich für die Tätigkeit des behördlich zugelassenen technischen Dienstleisters 

eingeplanten 100 000 Euro ausgeschöpft? 

 

a) In welchem Umfang sollen die Mittel für den behördlich zugelassenen technischen 

Dienstleister durch die Landesregierung aufgestockt werden? 

b) Ab wann werden die aufgestockten Mittel zur Verfügung stehen?  

 

6. Aufgrund welcher Grundannahme beziehungsweise welcher Überlegungen hat die 

Landesregierung die Mittel für den technischen Dienstleister mit ursprünglich 100 000 Euro 

angesetzt? 

 

a) Hat die Landesregierung damit gerechnet, dass die AUKM auf ein vergleichsweise großes 

Interesse bei den Agrarbetrieben stößt? 

b) Wenn ja, warum hat sie nicht mehr als 100 000 Euro für den technischen Dienstleister 

eingestellt?   
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7. Welchen finanziellen Gesamtumfang hat die AUKM Moorschonende Stauhaltung? 

 Wie viele dieser Gesamtmittel sind mit den bisher bewilligten Anträgen bereits verplant?  

 

8. Wann erhalten die abgelehnten Betriebe nach Antragstellung durch die zuständige 

Genehmigungsbehörde, in diesem Fall durch das jeweils zuständige Staatliche Amt für 

Landwirtschaft und Umwelt, einen behördlichen Bescheid, der eine Begründung für die 

Ablehnung enthält? 

 Wenn kein behördlicher Bescheid versendet wird, warum nicht? 

 

9. Können die abgelehnten Betriebe zum Jahr 2024 einen neuen Antrag stellen? 

 

a) Wenn ja, wird ihnen bei Genehmigung zugesichert, dass der Förderzeitraum ebenfalls 

fünf Jahre beträgt?  

b) Werden die dafür notwendigen Haushaltmittel für einen abweichenden Förderzeitraum 

2024 bis 2028 (normaler Zeitraum 2023 bis 2027) entsprechend im Landeshaushalt 

eingestellt?  

 

10. Durch welche konkreten Nachjustierungen wird die Landesregierung als Folge der 

Anlaufschwierigkeiten (zum Beispiel erschöpfte Mittel für Dienstleister) gewährleisten, 

dass ein möglichst großer Anteil der für die AUKM geeigneten Flächenkulisse durch die 

Fördermaßnahmen erfasst wird, dass also auch deutlich mehr Anträge von Betrieben 

bewilligt werden, die eine Stauhaltung von bis zu 10 Zentimetern beziehungsweise bis zu 

30 Zentimetern unter Flur durchführen wollen?  

 

 

 

 
Hannes Damm, MdL 
 
 
 
 


